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Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Nornllltivbestininmilgcll des Gemmderates, Stadtrates und des Magistrates
in Aligelegechiteii der OeMickmmMlig und politischen Anitslichrnng.

I . Verordnungen und Entscheidungen:
I . Anhörung der Genossenschaft bei Verleihung einer Baugewerbe -Konzession.
2^ Legalisierung der Auslandsquittungen . — Vorschrift.
3 . Gewerbemäßige Anbietung persönlicher Dienste an nicht öffentlichen

4 . Einzahlung der Staatseinnahmen im Wege der PoAparkaffa ; Vorschrift.
5 Haftung der Gemeinde für die von ihr sichergestellten Effekten.
6. Durchführungsverordnung zum Tabaklizenzgebührengcsctze.
7 . Armenversorgung.
8 . Fahr - und Gehordnung für Wien . ,
9 . Last- und Geschäftswagenverkehr im I . Bezirke.

10 . Amtstierärztliche Untersuchung der aus Ungarn nn Straßenverkehre nach
Wien eingebrachten Tiere . „

II . Reklamebriefe der Firma Winter L Komp,  in Washington.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Anhörung der Genossenschaft bei Verleihung einer
Baugewerbe -Konzession.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshoses vom
28 . Juni 1912 , Nr . 5813 (M . B . A . XtX , 2113/1 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem V °rsih - des k k Senats¬
präsidenten Dr . Ritter von Popelka,  in Gegenwart der Rät - des k. k. Ver-
waltunqsgerichtshoses Dr . Schimm , Srb , Dr . Binder  und Dr . Nlen
v . Schneller,  dann des Schriftführers k. k. Vezirks -Kominissärs Flei-
hcrrn v . B o u r g u i g n o n , über die Beschwerde des Hermann Mb ll c r
in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Handelsmutistermms vom
8 Oktober 1910 , Z . 29209 , betreffend die Außerkraftsetzung einer Baumeister-
Konzession , nach der am 20 . Mai 1911 durchgeführten öffentlichen mündlichen
Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie
der Ausführungen des Dr . Emil Heller,  Hof - und Gerichts -Advokaten in
Wien , in Vertretung der Beschwerde , und der Gegenvusfuhrungen des
k k. Bezirkshauptmannes CaPek,  in Vertretung der belangten Behörde , sowie
lener des Dr . Rudolf Proksch,  Hof - und Gerichts -Advokaten in Wien , in
Vertretung der mitbeteiligten Genossenschaft der Bau - und SteinmetzMiistcr
„Uralte Haupthütte " in Wien , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.

Mit der angefochtenen Entscheidung hat das k. k. Handelsministerium
über Rekurs der Genossenschaft der Bau - und St -.nmetzm - .ster ,n Wien d.e
Entscheidung der k. k. Statthalterei in Wien vom 2 Juli 1^ 10, Z . 1 a -20I9
womit dein behördlich autorisierten Bauingenieur Hermm .n Müll ^ ,e
Konzession zum Betriebe des Baumeistergewerbes Mit dem Standorte in Wien,
XIX .. Heiligcnstädterstraße 3 , erteilt wurde , außer Kraft gesetzt, weil mch-
feststeht, daß der genannten Genossenschaft g-»' aß der Vorschrift des 8 - S a,
der Gewerbeordnung (Gesetz vom 5. Februar 190 », R .-G . Bl . Nr . 26 ) G
legenheit zur Einsichtnahme in die vom Konzessionswerber zum Rachwelse er
Befähigung bcigebrachten Belege gegeben worden " " d die Unterlaffung ^
zu diesem Behufe vorgeschriebenen Verständigung der Genossenschaft sich als

"" EL L
wegen manqelhgften Verfahrens angefochten . Als . gesetzwidrig wird Ine Ent¬
scheidung in erster Linie deshalb erachtet , weil hmsi -tztlich der Feststellung des
Befähigungsnachweises bei Baugewcrben nur das Gesetz vom Dezember 1893.
R -G -Bl ? Nr . 198 , maßgebend sei und nach diesem em Anspruch der
Genossenschaft auf Einsichtnahme in die zum Nachweise der Befähigung belge-
brackten Belege überhaupt nicht bestehe. Auch selbst dann , wenn em sicher
Anspruch anerkannt werden sollte , sei di - ang -fochl-ne Entscheidung mA be¬
gründet da aus einem Amtsvermerke ersichtlich sei, daß an die Genossenschaft

12 . Drahtziegel -Betondecken von P . Strauß L H. Ruff.
13 . Veränderung im k. k. Gewerbe -Jnspcktorate.
14. Krankenhaus Lilienfeld ; Erhöhung der Verpflegstaxe.
15 . Gift -Verschleiß.

II . Normativbestimmungeu:
Magistrat: .. .

16 . Durchführungsbestimmungen zum Ersatzvertrage . Überweisung und
Verrechnung der Prämienreserven.

17 . Änderung der Geschäftseinteilnng.
18 . Behandlung einiger Kategorien städtischer Angestellter rm Falle der Ein-

berufung zur „ ersten militärischen Ausbildung " .

Verzeichnis der im Reichsgesetzbl a t t e und im L » n d e s-
qesetz - und Verordnungsblatts für Österreich unter
der Enns im Jahre  1912 publizierten Gesetze und
Verordnungen.

die bezügliche Anfrage gerichtet wurde und der allfällige Zufall des Nicht-
einlangens dieser Anfrage bei der Genossenschaft diese als >enes Subjekt , m
dessen Person er sich ereignet hat , treffe . Der Mangel des Verfatzrens siege
darin , daß nicht unzweifelhaft festgestellt wurde , ob die erwähnte Auflage bei

VZLS «'SLi i»«,i ---
I» . « .-« . »

Nr . 227 , waren die Gewerbe der Baumeister , Maurer , Steinmetze und
Zinimcrleute konzessionierte Gewerbe , für welche in 8 23 Isz . wt . die dort
umschriebene besondere Befähigung gefordert wurde und für welche bezüglich
der Kompetenz der Behörden »nd des Verfahrens die Bestlimnungen des
neunten Hauptstückes der Gewerbeordnung maßgebend waren . Dasselbe galt
nach der Gewerbeordnung vom 15 . März 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 39 , welche bloß
im § 23 , Absatz 2 , rttcksichtlich der Baugewerbe „ die Festsetzung der allgemeinen
Grundsätze , von welchen bei Feststellung des Nachweises der besonderen Be¬
fähigung zum Antritte eines der im 8 15, Punkt 6 angeführten Baugewerbe
auszug -h-n sein wird , sowie die Feststellung des lUn anges der Berechn
der einzelnen Baugewerbe durch ein besonderes Gesetz in Aussicht
Dieses Gesetz vom 26 . Dezember 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 193 , beschrank sich
tatsächlich auf die Feststellung des Umfanges der Berechtigung der einzelnen
Arten der Baugewerbe , stellt die Bedingungen für die Konzesstonserteilung,
sowie die Art der Erfüllung dieser Bedingungen fest und bestimmt nn 8 20,
daß im übrigen hinsichtlich der Baugewerbe die Bestimmungen d" Gewerb^
ordnung gelten . Hiernach haben die Vorschriften der Gewerbeordnung bezüglich
der Baugewerbe in allen Belangen Anwendung zu finden , welche nicht durch
Spczialbestimmungen des Baugewerbegcsctz -s selbst geregelt sind . Da der
Formalvorgang bei Prüfung des Befähigungsnachweises nn Baugewerbeg s tz
nicht besonders geregelt ist, so hat auch die Vorschrift des 8 23 a Absatz 1
der Gewerbeordnung zur Anwendung zu gelangen . H' ^ nach steht aber der Ge¬
nossenschaft der Bau - und Steinmetzmeister m Wien , deren Zustmtdigkut nutzt
im Streite steht das Recht der Einsichtnahme in die von der Partei zum
Nachweise ihrer ' Befähigung beigebrachten Belege und die Erstattung eines
Gutachtens hierüber zu . Daß sich die zitierte Gesrtzesstelle auch auf die Bau¬
gewerbe bezieht , ergibt sich überdies aus ihrem Wortlaute , nach welchem sie für
die im 8 23 , Alinea 1 der Gewerbeordnung angeführten Gewerbe gilt , in
welch letzterer Stelle wieder di - im 8 15 , Punkt 6 log . e>t genannten Ge¬
werbe , also die Baugewerbe , aufgezählt erscheinen. Es ist daher die m der
Beschwerde an erster Stelle geltend gemachte Einwendu ig unzutreffend . Wenn
die Beschwerde vermeint , zur Unterstützung für ihre Ansicht die Norm d.s
8 23 a, Absatz 3 der Gewerbeordnung herauziehen zu können , in welcher fest¬
gesetzt wird daß die Vorschrift des vorhergehenden Absatzes , bete ffenddi-
Dispenserteiluiigen bei au den B -fähigungsuachw -ls gebundenen k°nzessi° n rt -n

> Gewerben , auf di- Baugewerbe keine Anwendung findet , so ist darau zu er¬
widern , daß aus dieser Norm gerade das Gegenteil h-rvorg -hl . Denn g rade
der Umstand daß der Gesetzgeber , welcher bei den Baugewerben die ^ akultat,
Dispens - zu erteilen , ausgeschlossen haben wollte , zu diesem Behuf - d>° besondere
Bestimmung des dritten Absatzes in den 8 23 a ausgenommen hat , zeig
deutlich , daß sonst diese rechtliche Möglichkeit , deren Grundlage nur indem
8 23 a, Absatz 2 im Zusammenhalte mit 8 20 des Baugewerbegcsetzes zu

Ebenso fand der Verwaltungsgerichtshof die weitere » Einwendung ^ der
Beschwerde unbegründet . Wenn in der Gewerbeordnung vorgeschriebe » ist, dag
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die Gewerbebehörde der betreffenden Genossenschaft Gelegenheit zu geben hat,
in die Belege des Befähigungsnachweises bei ihr Einsicht zu nehmen , so kann
diese Bestimmung nur den Sinn haben , daß der Genossenschaft die Möglichkeit,
von diesen Belegen Kenntnis zu nehmen , wirklich geboten wird . Dazu ist not¬
wendig , daß die Genoffenschaft Kenntnis davon erlange , daß bei der Behörde
solche Belege erliegen . Diesem Erfordernisse wäre erst dann entsprochen , wenn
die bezügliche Verständigung der Genoffenschaft tatsächlich zugekommen wäre.
Aus dem an die k. k. Statthalterei erstatteten Berichte des magistratischen
Bezirksamtes für den XlX . Wiener Bezirk vom 19 . September 19lO , Z . 20588,
geht jedoch hervor , daß eine Bestätigung darüber , daß im vorliegenden Falle
der Genossenschaft der Bau - und Steinmetzmeister in Wien eine dem 8 23a
der Gewerbeordnung entsprechende Mitteilung zugestellt wurde , nicht vorliegt
und daß auch die Genossenschaft den Empfang einer solchen Verständigung in
Abrede stellt . Bei dieser Sachlage kann die Annahme der angefochtenen Ent¬
scheidung , daß die gesetzlich vorgeschricbenc Verständigung der Genossenschaft
unterblieb , nicht als eine auf unvollständigen Tatbestandsfeststellunqen be¬
ruhende angesehen werden.

Mit der vom Vertreter der Beschwerde erst bei der öffentlichen münd¬
lichen Verhandlung aufgeworfenen Frage , ob ein behördlich autorisierter Bau¬
ingenieur ebenso wie ein anderer Bewerber um eine Baumeister -Konzesston den
Befähigungsnachweis zu erbringen habe , hatte sich der Gerichtshof nur soweit
zu beschäftigen , als sie eine Rechtsfrage ist ; in dieser Richtung genügt es fest¬
zustellen , daß der Umfang der Befugnisse eines behördlich autorisierten Bau¬
ingenieurs nach der Verordnung vom 8. November 1886 mit dem gesetzlich
festgestellten Umfange der Befugnisse eines Baumeisters nicht gleich ist, daß
daher derjenige , der die weiteren Befugnisse eines Baumeisters erlangen will,
folgerichtig auch die vom Gesetze für die Verleihung der Baumeister -Konzession
ausgestellten besonderen Bedingungen erfüllen muß , demnach die Konze fron
eines behördlich autorisierten Bauingenieurs für sich allein von dem Nachweise
der für die Erlangung einer Baumeister -Konzesston notwendigen Befähigung
Nicht befreit . " "

Aus diesen Gründen war die Beschwerde abzuweisen.

2 .

Legalisierung der Auslandsquittungen . — Vorschrift.
Ruriderlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 26 . Juli 1912,

Z . tt -1367 , M . Abt . XIX , 2707/12 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 61 ) :

Laut Erlasses des Ministeriums des Innern vom 22 . Juni 1912
Z . 22285 , wurde anläßlich eines speziellen Falles vom k. k Finanzministerium
im Einvernehmen mit dem k. k. Obersten Rechnungshöfe festgestellt, daß die
Legalisierung der im Auslande ausgestellten Quittungen durch den k. u . k. Ge¬
sandten oder Konsul nur in jenen Fällen erforderlich ist, in welchen die Lega¬
lisierung der Unterschrift des Quittungsausstcllers durch die kassenämtlichen
oder sonstigen Vorschriften überhaupt geforderi wird . Hiernach wären die
einzelnen Quittungen je nach der Lage des Falles zu beurteilen.

Hiedurch erfährt die Fußnote 8 zum 8 17 der „ Allgemeinen Kassa - und
Verrechnungsvorschriften für die Steuerämter - (Wien , Hof - und Staatsdruckerei
1902 ) eine Berichtigung.

In der angeführten Fußnote wird nämlich unter Berufung auf das
Hofdekret vom 16 . April 1818 , Z . 38878 <P . G . S . Bd . 46 , Nr . 30 , S . 78)
die Legalisierung durch den österreichischen Gesandten oder Konsul als allge¬
meines Erfordernis für alle im Auslande ausgestellten Quittungen aufgestellt
während in dem zilieiten , seither übrigens durch das Hofdekret vom 22 . Jänner
1838 , I . G . S . Nr . 249 , modifizierten Hofdekrete tatsächlich nur die Legali¬
sierung von im Auslande ausgestellten Notariatsurkunden angeordnet wurde.

Für die Durchführung der Berichtigung in den vorhandenen Exemplaren
der erwähnten Publikation ist Sorge zu tragen.

Schließlich wird bemerkt , daß die erwähnte irrig - Auslegung des Hof-
dekretcs vom 16. April 1818 auch in der amtlichen Zusammenstellung der für
die Kassenmanipulation rc. zu beobachtenden Vorschriften , ergänzt und erläutert
von Dr . H . R . v. Hankiewicz,  Wien , Hof - und Staatsdruckerei 1889,
S . 17 , enthalten ist. '

3 .

Gewerbemäßige Anbietung persönlicher Dienste an
nicht öffentlichen Orten

Runderlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . Juli 1912
Z . Ia 230.
- ^ - M . Abt . XVII i>, 2199/12 (Normalienblatt des

Magistrates Nr . 59 ) :
Mit der im I . VI . Stücke des Reichsgesetzblattes unter Nr . 184 er 1912

kundgemachtcn Ministerialverordnung wurden in Durchführung des in Z 4 der
Minister,alvcrordnu „ g vom 14 . September 1911 , R .-G .-Bl . Nr . 187 , ge¬
machten Vorbehaltes , Bestimmungen über die zur Erlangung der Konzession

fttr das Gewerbe derjenigen , welche an nicht öffentlichen Orten persönliche
Dienste (als Boten , Träger , Begleitpersonen und dergleichen ) anbieten , er¬
forderliche persönliche und fachliche Befähigung der Bewerber und über den
Betrieb des Gewerbes erlassen.

Über Erlaß des k. k. Handenlministeriums vom 3. Juli 1912 , Z . 3630
or 1912 , werden die unterstehender Gewerbebehörden unter Bezugnahme auf
den Runderlaß vom 25 . September 1911 , Z . la 2986/12 , auf die Erlassung
dieser Verordnung aufmerksam gemacht und wird ihnen bei diesem Anlässe
Nachstehendes eröffnet:

Wie bereits in dem eben zitierten h. o. Erlasse bemerkt wurde , find
unter den Begriff des auf Grund der Ministerialverordnung vom 14 . Sep¬
tember 1911 , R .-G .-Bl . Nr . 187 , konzessionierten Gewerbes derjenigen , welche
an nicht öffentlichen Orten Persönliche Dienste (als Boten , Träger , Begleit¬
personen und dergleichen ) anbieten , in erster Linie jene Eilboten -Unternehmungen
zu subsumieren , welche sich seit einigen Jahren , insbesondere unker den Be-
^ichnungen „Messenger Boy -Unternehmungen - , „ Rote Radler - , „ Gelbe
Radler - und dergleichen einzubürgen beginnen . Die Konzessionspflicht erstreckt
sich aber außerdem auch auf alle anderen Personen , welche gewerbemäßig an
nicht öffentlichen Orten persönliche Dienste anbieten und nicht nach Maßgabe
der Bestimmungen des Artikels V des Kundmachungspatentes zur Gewerbe¬
ordnung von der Wirksamkeit dieses Gesetzes ausgenommen sind.

Da also unter den Begriff des in Z 1 der zitierten Ministerialverordnung
genannten Gewerbes die verschiedensten Kategorien der Anbietung persönlicher
Dienste an nicht öffentlichen Orten subsumiert werden können , wird in der
Konzessionsurkunde der Gegenstand des Betriebes möglichst genau zu be¬
zeichnen sein . In jenen Fällen , in denen sich der beabsichtige Betrieb des
Gewerbes auch auf die Beförderung von Gegenständen erstrecken soll, em¬
pfiehlt sich — um die Gewerbeinhaber schon von vornherein vor allfälliqen
Übertretungen des Postgesetzes vom 5 . November 1837 zu warnen — die
Aufnahme eines darauf Bezug nehmenden Zusatzes , etwa der Fassung
„mit Ausnahme jedes Eingriffes in das Postregal " .

Bei Prüfung der Vorfrage , ob für die Erteilung der Konzession , der
nach 8 2 der Mm . Vrdg . vom 14 . September 1911 , R .-G .-Bl . Nr . 187 in
Betracht zu ziehende Lokalbedarf vorhanden ist, wird der betreffenden Gewerbe-
kategorie entsprechend nicht bloß auf das Vorhandensein gleichartiger Betriebe
sondern gegebenen Falles auch auf die an dem betreffenden Orte bereits be¬
stehenden , in Z 15, Pkt . 4 , G .-O . genannten Gewerbe der gleichen Art Rück¬
sicht zu nehmen sein.

In Orten , in denen eine landesfürstliche Sicherheitsbehörde besteht wird
derselben vor Erteilung der Konzession Gelegenheit zu bieten sei" , speziell zu
dem Konzessionsansuchen sowohl vom Standpunkte des Lokalbedarfes , als auch
vom Gesichtspunkte der Verläßlichkeit des Konzessionswerbers Stellung zu
nehmen . Es wird übrigens dem Ermessen der Berleihungsbehörde überlassen,
erforderlichen Falles  eine Äußerung der zuständigen Handels - und
Gewerbekammer oder der Gemeindebehörde einzuholen.

Gemäß Z 1 der eingangs erwähnten Min . Vrdg . vom 3 . Juli 1912,
R .-G .-Bl . Nr . 134 , hat der Konzessionswerber nebst der Erfüllung , der zur
Erlangung eines jeden konzessionierten Gewerbes vorgeschriebenen Bedingungen
der Art des Gewerbebetriebes entsprechende  Kenntnisse nach¬
zuweisen . Eine detaillierte Angabe des Ausmaßes dieser Kenntnisse , sowie der
Art und Weise, in welcher letztere nachzuweisen sind , erscheint mit Rücksicht
auf die mannigfachen Betriebskategorien des in Rede stehenden Gewerbes
untunlich . Es muß daher dem Ermessen der Berleihungsbehörde überlassen
bleiben , in diesem Belange den richtigen Weg zu finden , damit einerseits Kon-
Zessionen nur an solche Bewerber verliehen werden , welche vermöge ihrer
Qualifikation die volle Garantie für einen anstandslosen und dem öffentlichen
Interesse entsprechenden Betrieb des Gewerbes bieten , anderseits aber , damit
der Antritt des Gewerbes durch Forderung unnötiger , der Eigenart einzelner
Gewerbebetriebe nicht entsprechender Kenntnisse nicht erschwert oder gar un¬
möglich gemacht werde.

Die gleiche einsichtsvolle Vorsicht wird auch bei Genehmigung des gleich¬
zeitigen Betriebes mit anderen Gewerben im Sinne des ß 3 der Verordnung
zu üben sein . Der Vorbehalt der Genehmigung des gleichzeitigen Betriebes des
Gewerbes mit anderen Gewerben wurde in der Absicht statuiert , um den
Behörden die Möglichkeit zu bieten , allsälligen Mißbräuchen , welche aus dem
gleichzeitigen Betriebe mehrerer Gewerbe allenfalls zu befürchten wären , durch
Versagung der Genehmigung vorzubeugen . Hiernach wird also diese Maß¬
nahme nur bei begründetem Verdachte eines Mißbrauches in Anwendung zu
bringen sein.

Weiters wurde der Gebrauch einer einheitlichen Kleidung (Uniform ) von
der Genehmigung der Gewerbebehörde abhängig gemacht . Die bezügliche
Bestimmung des Z 6 der Verordnung räumt der Gewerbebehörde das Recht
ein , einerseits den unbefugten Gebrauch einer Uniform seitens der Angestellten
oder seitens des Gewerbeinhabers selbst abzustellen , anderseits aber zu ver -'
hindern , daß seitens der genannten Personen Uniformen verwendet werden,
welche aus irgend einem Grunde Anstoß zu erregen geeignet wären . Die Ge¬
nehmigung wird insbesondere dann zu versagen sein, wenn die Uniform , deren
Verwendung im Gewerbebetriebe beachsichtigt wird , jener der bewaffneten
Macht oder der Bediensteten einer staatlichen Anstalt ähnlich erscheint . Dort,
wo eine landesfürstliche Sicherheitsbehörde besteht, wird vor Erteilung der
hier in Rede stehenden Genehmigung das Einvernehmen mit derselben zu
pflegen sein.

Die Bestimmungen der W 2, Abs. 2, 4 und 5 , entspringen teils sozial¬
politischen , teils sicherheitspolizeilichen Rücksichten . Die Wirksamkeit derselben
erstreckt sich auf sämtliche Gewerbebetriebe , in denen Angestellte als Boten,
Träger , Begleitpersonen und dergleichen verwendet werden . Die Gewerbe¬
behörden sind jedoch auf Grund dis ß 8 der Verordnung ermächtigt , im all-
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gemeinen oder für einzelne Betriebe erforderlichenfalls weitergehende Vorschriften
im Wege der besonderen gewerbepolizeilichen Regelung zu erlaffen , welch letztere
sich selbstverständlich auch auf solche Gewerbebetriebe erstrecken kann , welche
keine Angestellten beschäftigen.

Die vorerwähnte , den Gewerbebehörden vorbehaltene besondere gewerbe-
polizeiliche Regelung solcher Betriebe , in denen Angestellte verwendet werden,
kann in den mannigfaltigsten Beziehungen den Bedürfnissen des einzelnen
Falles angepaßt werden . Sicher gehört z. B . die Untersagung oder Beschränkung
der Verwendung von weiblichem Hilfspersonale , das Verbot der Beherbergung
der Angestellten in den Betriebsräumen , die Anordnung , daß für männliches
und weibliches Hilfspersonale getrennte Warteräume vorhanden sein müssen,
daß Uniformen und sonstige Bekleidungen der Angestellten stets reinlich und
dem Anstande entsprechend z» erhalten sind , die Vornahme polizeilicher Revision
und dgl.

4 .
Einzahlung der Staatseinnahmen im Wege der

Postsparkassa ; Borschrift.
Nunderlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . Juli 1912,

Z . R- 1408 , M . Ab. XIX , 2706/12 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 60 ) :

Zur Vereinfachung der Verrechnung und zur Entlastung der Steuerämter
hat das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Obersten Rechnungshöfe
unterm 8. Mai 1912 , Z . 2693 , bei allen Finanzlandesbehörden , bei denen die
Auszahlungsreform (F . Vrdg . Bl . Nr . 59/08 ) in Kraft ist, die Verfügung ge¬
troffen , daß alle bei den verschiedenen Kassen und Ämtern vorgeschriebenen
Miet -, Pacht -, Platz - und Wasserzinse bei diesen Kassen eingestellt und beim
Rechnungs -Departement konzentriert werden und daß die Einzahlung in Hin¬
kunft seitens der Parteien auf das Konto der Finanzlandeskassa erfolgen soll.

Weiters wurde angeordnet , daß die Parteien bei der letzten Zahlung
darüber zu belehren sind , daß ., die Einzahlungen in Hinkunft mittels der aus
Wunsch von den bezüglichen Ämtern zur Verfügung gestellten grünen Erlag¬
scheine, eventuell mittels der bei allen Postämtern und Wertzeichenverschleißern
um 2 Heller erhältlichen roten Steuereinzahlungsscheine zu erfolgen hat und
daß auf dem Rücken des Erlagscheines genau der Erlagszwcck anzugeben sei.

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 29 . Jnni
1912 , Z . 18165 , angeordnet , daß in Hinkunft auch bei den dem Ressort des
Ministeriums des Innern angehörigen Behörden und Ämtern der gleiche Vor¬
gang zu beobachten sei.

Für die Einzahlung im Wege des Postsparkassenamtes kommen weiters
noch in Betracht der Beitrag der Gemeinde Wien zu den Lokalpolizeiauslagen,
der Ersatz derselben Gemeinde für Kosten der Schnbhausüberwachung und der
Ersatz des niederösterreichischen Landes -Ausschusses für die Kosten des Schub¬
begleitungsdienstes , sowie die seitens der betreffenden Behörden und Ämter,
beziehungsweise Parteien abzusührenden Einnahmen wie Erlöse für stempel¬
pflichtige Drucksorten und skartierte Akten , verschiedene Einnahmen , polizeiliche
Lizenztaxen , Pränumerationsgelder für das Zentral -Polizeiblatt , den Polizei¬
anzeiger und Erlös für Meldedrucksorten rc.

Die Mietzinse für an Staatsbedienstete überlassene Wohnungen , die
Wasserzinse der Inhaber von Amts -, Dienst - und Naturalwohnungen , die ent¬
weder zu feststehenden regelmäßigen Terminen oder fallweise von den Aktivitäts¬
genüssen im Abzugswege eingebracht werden , werden durch diese Anordnung
nicht berührt.

S.
Haftung der Gemeinde für die von ihr sichergestellten

Effekten.
Die Möbel - und Einrichtungsgegenstände des F . K. wurden anläßlich

dessen Delogierung von einem magistratischen Bezirksamte am 2. August 1911
sichergestellt und in gemeindeämtliche Verwahrung genommen . Als am 15 . Sep¬
tember 1911 die Gattin des F . K., der inzwischen wieder eine Wohnung ge¬
mietet hatte , die Rückstellung der sichergestellten Fahrnisse verlangte , stellte es
sich heraus , daß diese im städtischen Depot nicht mehr vorhanden waren , da
sie durch ein Versehen eines Magistratsbeamlen an Stelle der gleichfalls
sichergestellten und zur Veräußerung bestimmten Effekten des A. M . nach vor¬
genommener Schatzung an einen Trödler verkauft worden waren.

Wegen gütlicher Austragung dieser Angelegenheit wurde F . K. zum
Bezirksamte vorgeladen , wo der Referent für die Sicherstellung der Effekten
delogierter Personen mit ihm verhandelte . Auf Grund dieser Verhandlungen
wurden die veräußerten Gegenstände , soweit sie noch beim Trödler vorhanden
waren , zurückgekauft und dem Herrn K. zurückgestellt ; ferner wurden auch
ErsatzstUcke angekauft und ihm übergeben.

Im Zuge dieser Verhandlungen wurde vom magistratischen Bezirksamt-
eine Ausnahmeschrift verfaßt und von F . K. unterschrieben , worin er erklärte,
daß ihm eine Anzahl genau bezeichneter Gegenstände iv usturs . zurückgestcllt
worden sei und daß ihm für jene Gegenstände , welche nicht mehr in natura
zu beschaffen waren , teils durch Überlassung gleichwertiger Sachen , teils durch

Bargeld voller Ersatz geleistet worden sei, wodurch er vollkommen schadlos ge¬
halten sei.

Später erschien F . K. wieder beim Bezirksamts und erklärte , daß ihm
nicht alle seine sichergestellten Effekten in natura zurllckgegeben , beziehungs¬
weise durch Ankauf anderer ersetzt worden seien ; auch habe er dadurch , daß
er bereits am 15 . September 1911 eine Wohnung gemietet und auch einen
Wagen zur Abholung seiner Möbel bestellt hatte , Barauslagen gehabt , die
wegen der irrtümlichen Veräußerung seiner Effekten für ihn zwecklos waren
und deren Vergütung er gleichfalls beanspruche.

Das Bezirksamt wies diese Ansprüche unter Berufung auf die erwähnte
Aufnahmeschrist ab , worauf F . K. die Gemeinde Wien beim k. k. Bezirks¬
gerichte Innere Stadt auf Zahlung von 606 X 54 ü und 54 X belangte.
Nach durchgeführter Verhandlung , wobei die Gemeinde Wien die Unzulässigkeit
des Rechtsweges und den Mangel ihrer passiven Klagslegitimation einwendete
und der Klagsanspruch wegen des in der Äufnahmeschrift beurkundeten Ver¬
zichtes des Klägers auch in der Hauptsache bekämpfte , hat das Bezirksgericht
mit Zwischenurteil vom 12. Dezember 1911 , Z . 6 XVI , 1518/5 , die beiden
Einwendungen verworfen und zu Recht erkannt , daß der Anspruch des
Klägers , die Beklagte sei schuldig , ihm den durch irrtümlichen Verkauf seiner
Mobilien zugefügten Schaden zu erfolgen , beziehungsweise die verzeichneten
Gegenstände zurückzustellen , dem Grunde nach zu Recht bestehe und daß die
Gemeinde Wien verpflichtet sei, die bestimmten Gerichtskosten binnen 14 Tagen
bei Exekution zu bezahlen.

Der die Rechtsfrage betreffende Teil der Begründung lautet:
Die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges wird verworfen , denn

das Begehren stellt sich als ein auf die Norm des Z 1293 a . b. G . B . sich
stützender privatrechtlicher Anspruch dar , über dessen Bestehen oder Nichtbestehen
die ordentlichen Gerichte gemäß § 1 I . N . zu entscheiden berufen sind.

Auch die Einwendung der mangelnden passiven Klagslegitimation war
abzuweisen . Es ist zwar richtig , daß eine solche Handlung , wie die Sicher¬
stellung von Effekten anläßlich Delogierungen im öffentlichen Interesse geschieht,
also öffentlich rechtlicher Natur ist, dies schließt jedoch keinesfalls aus , daß auch
auf einem solchen Verwallungsgebiete privatrechtliche Verhältnisse entstehen
können . Den ZH 26 und 27 a . b. G . B . gemäß sind nun diese Korporationen,
insofern nicht besondere gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen,
einzelnen Personen gleichgestellt und dürfen deren Organe auch nicht die in
den Gesetzen zur Erhaltung und Beförderung des allgemeinen Wohles vorge¬
schriebenen Einschränkungen übertreten . Für Verletzungen solcher gesetzlicher
Bestimmungen , sowie überhaupt für Handlungen ihrer Organe , aus welchen
eine Verkürzung der Rechte Dritter entstanden , haften sie im Sinne der
HZ 1297 und 1299 a . b. G . B . insofern ihre Vertreter mit Bezug auf d«n
gegebenen Fall nicht jenen Grad des Fleißes und der Ausmerlsamkeit ange¬
wendet haben , welcher den gewöhnlichen Fähigkeiten entspricht.

Was den Anspruch selbst betrifft , so ist das Gericht zur Anschauung ge¬
langt , daß derselbe zu Recht bestehe und dies aus folgenden Gründen:

Die folgenden Ausführungen enthalten die Würdigung des durchgeführten
Zeugen - und Urkundenbeweises ."

Der Berufung der Beklagten hat das k. k. Landesgericht Wien in Zivil¬
rechtssachen mit Beschluß vom 6. Februar 1912 , X o XIV 45/12/9 , im Belange
des Anspruches über die Unzulässigkeit des Rechtsweges Folge gegeben , das an-
gefochtene Zwischenurteil und das demselben vorausgegangene Verfahren als
nichtig aufgehoben und die Klage wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurück
gewiesen.

Die beiderseitigen Kosten des aufgehobenen Verfahrens und des Berufungs¬
verfahrens wurden gegeneinander aufgehoben.

Begründung.

„Die Klage strebt in erster Linie die Rückstellung der in der Klage ange¬
führten Gegenstände oder gleichwertiger Gegenstände und in zweiter Linie
Schadenersatz wegen Nichtrückstellung der Gegenstände oder gleichartiger Per
690 X , dann auch einen Schadenersatz per 54 X an . Zwischen den Parteien
besteht kein zivilrechtlicher Verwahrungsvertrag . Die Beklagte hat in Ausübung
ihrer Verwaltungstätigkeit die in Frage stehenden Fahrnisse des Klägers in
Verwahrung genommen . Die Beklagte steht zum Kläger in keinem privatrecht¬
lichen Verhältnis.

Die Sache gehört nicht aus den ordentlichen Rechtsweg . Der Kläger hat
vielmehr seinen Anspruch auf Rückstellung der Gegenstände im Verwaltungs¬
wege geltend zu machen.

Der Ausspruch der Beschlußformel ist demnach gerechtfertigt.
Die Kostenentscheidung fußt im letzten Absatz des Z 51 Z .-P -O . "
Dem gegen diesen Beschluß eingebrachten Revisionsrekurse des Klägers

wurde mit Entscheidung des k. k. Obersten Gerichtshofes vom 19 . März 1912,
X I 184/12/1 , zum Teil Folge gegeben und in Abänderung des berufungs¬
gerichtlichen Beschlusses die von der beklagten Gemeinde erhobene Einrede der
Unzulässigkeit des Rechtsweges , insoweit es sich um den Anspruch auf Schaden¬
ersatz handelt , als unbegründet verworfen.

Begründung.

„Bei Entscheidung über den vorliegenden Revistonsrekurs waren zwei
Fragen strenge auseinander zu halten.

1 . Die Frage , ob und wieweit die Gerichte zur Entscheidung über den
seitens des Klägers erhobenen Anspruch zuständig seien.

2 . Ob die beklagte Gemeinde für das laut der Angaben der Klage unter¬
laufene Versehen ihrer Organe zu haften habe oder nicht.

Nur auf die erstere Frage kann sich die Entscheidung Uber den Revi stons
rekurs beziehen.
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Was aber diese Frage betrifft , so hat das Berufungsgericht mit vollem
Rechte in seiner Begründung zunächst darauf verwiesen , daß die Klage in erster
Linie die Rückstellung der in der Klage angeführten Gegenstände anstrebe.

Wird nun nur dieses Begehren in Betracht gezogen , dann muß wohl
die erhobene Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges als eine begründete
bezeichnet werden . Denn die Übernahme der dem Kläger gehörigen Gegenstände
erfolgte lediglich in Ausübung der nach 8 46 , Z . 2 Slot , in den selbständigen
Wirkungskreis der Gemeinde fallenden Sorge für die Sicherheit des Eigentums.
Durch die Erfüllung dieser Aufgabe wurde für den Kläger der Gemeinde gegen¬
über kein privatrechtliches , sondern ein rein öffentliches Verhältnis begründet

Es ist aber unverkennbar , daß die Aufnahme des Begehrens auf Rück¬
stellung der in Rede stehenden Gegenstände in das gestellte Klagebegehren lediglich
einer Nachlässigkeit in der Aussetzung der Klage zuzuschreiben ist. Denn aus
den Klagsangaben selbst ergibt sich ja , daß die Gegenstände nicht mehr vor¬
handen sind , nicht mehr zurückgestellt werden können und daß deshalb Klage
erhoben wird.

Die Verpflichtung zur Rückstellung der Gegenstände , soweit sie erweislicher¬
maßen wirklich übernommen wurden , stand überhaupt ganz außer Streit.

Wird aber die Frage der Verpflichtung zum Ersatz für die nicht mehr
vorhandenen Gegenstände aufgeworfen , dann stellt sich die Klage in der Tat
als eine reine Schadenersatzklage dar.

Nicht aus dem allerdings öffentlichrechtlichen Verhältnisse der Übernahme
der fraglichen Gegenstände in die Obhut des magistratischen Bezirksamtes,
sondern aus der Tatsache , daß bei Vornahme einer Amtshandlung seitens eines
Organes der beklagten Gemeinde ein Versehen unterlief , durch welches die Ge¬
meinde außer Stand gesetzt wurde , die übernommenen Gegenstände dem Eigen¬
tümer zurückzustellen , ist der geltend gemachte Entschädigungsanspruch erwachsen.
Das ist — und in dieser Richtung muß wieder dem Erstrichter beigepflichtet
werden — ein Privatrechtstitel . Zur Entscheidung eines auf einen solchen Titel
begründeten Rechtsstreites sind aber in erster Linie die Gerichte berufen.

Wohl ist es richtig , wie auch seitens des Reichsgerichtes in dem Erkenntnisse
vom 27 . Oktober 1876 , Z . 235 . ausgcfllhrt wurde , daß auch die Verwaltungs¬
behörden von der Anwendung der Privatrechtsnormen grundsätzlich nicht aus¬
geschlossen sind , sofern sie ohne diese Anwendung zur Feststellung des Daseins
Lffentlichrechtlicher Verhältnisse nicht gelangen können . Zur Entscheidung aber
über privatliche Ansprüche sind die Verwaltungsbehörden ausnahmsweise nur
dann berufen , wenn ihnen die Kompetenz zur Entscheidung auch solcher Ver¬
hältnisse durch besondere Gesetze ausdrücklich eingeräumt ist, was für den hier
in Rede stehenden Schadenersatzanspruch ganz gewiß nicht zutrifft.

Wird daher einerseits von dem in der Stilisierung der Klage unterlaufenen
Versehen abgesehen , anderseits auch strenge fcstgehalten an der grundsätzlichen
Verschiedenheit der beiden eingangs angeführten Fragen , dann kann auch nicht
verkannt werden , daß das hauptsächlich gestellte Schadenersatzbegehren sich nicht
auf einen öffentlichrechilichen , sondern auf einen privatrechtlichen Titel stützt
und daß zur Entscheidung des auf Grund dieses Titels erhobenen Anspruches
ausschließlich die Gerichte berufen sind.

Dem Revisionsrekurse war daher in der im Beschlüsse formulierten Art
stattzugeben ."

Zufolge dieses oberstgerichtlichen Beschusses ordnete das k. k. Landesgericht
für Zivilrechtssachen die mündliche Berufungsverhandlung an , nach deren Durch¬
führung es mit Urteil vom 23 . April 1912 , Lc . XIV 45/14 , zu Recht erkannte:

„Der Berufung wird Folge gegeben und das angefochtene Urteil ab-
geändert wie folgt:

Der Klageanspruch auf Schadenersatz besteht dem Grunde nach nicht zu
Recht und es wird die Klage auf Schadenersatz dem Grunde nach abgewiesen.

Der Kläger ist schuldig , der beklagten Gemeinde Wien die mit 127 L
90 lr bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen bei
Exekution zu bezahlen.

Wenn dieses Urteil in Rechtskraft erwächst , so ist der Prozeß beendigt.

Entscheidungsgründe.

Der Senat hatte sich nur mit der Sachentscheidung über den Schadenersatz,
welchen der Kläger anspricht , zu befassen.

Der Prozeßrichter vernahm die Zeugen unmittelbar und bildete sich seine
Überzeugung auch auf Grundlage des Persönlichen Eindruckes , welchen die ver¬
nommenen Personen und deren Aussagen auf ihn machten . Gegen die Beweis¬
würdigung 1. Instanz , namentlich im Belange der Aufnahmeschrift vom
22 . September 1911 , Anlage Nr . 2 , und deren Zustandekommen , besteht kein
Bedenken und die vom Prozeßrichter festgestellten Tatsachen stehen nach
8 498 P .-O . auch für das Berufungsgericht fest.

Allein in der rechtlichen Beurteilung der Sache kann dem Prozeßrichter
nicht beigetreien werden.

In der Rechtsfrage hält der Senat den Standpunkt der Berufung für
zutreffend.

Die beklagte Gemeinde ist nicht passiv legitimiert.
In Wirklichkeit handelt cs sich im gegenständlichen Falle um eine

Syndikatsklage auf Grundlage einer administrativen Amtshandlung.
Denn es steht fest, daß die in Rede stehende Sicherstellung der Effekten

des Klägers anläßlich dessen Delogierung im Rahmen der öffentlichen Ver-
waltungstätigkcit der Beklagten durch deren Organe erfolgte ; nämlich in
Ausübung der nach 8 46 , Z . 2 des Gemeindestatutes in den selbständigen
Wirkungskreis der Gemeinde fallenden Obsorge für die Sicherheit des
Eigentums . Es handelt sich um keinen privatrechtlichen Verwahrungsvertrag.
Aus der Tatsache , daß bei Vornahme einer Amtshandlung seitens eines
Organes der beklagten Gemeinde ein Versehen unterlief , durch welches die
Gemeinde außer Stand gesetzt wurde , die übernommenen Gegenstände dem

Kläger zurückzustellen , wird der Schadenersatzanspruch abgeleitet . Die Klage
stützt sich also darauf , daß die Gemeindeorgane ihre auf öffentlichem Rechte
beruhenden Amtspflichten verletzten.

Rechtsirrig ist in diesem Belange die Annahme der Vorinstanz , daß die
Gemeinde überhaupt für alle Handlungen ihrer Organe , aus welchen eine
Verkürzung der Rechte Dritter entstand , in den Grenzen .der 88 1297 und
1299 a . ku G . B . hafte . Es fehlt an einer allgemeinen Rechtsnorm , welche
für den heute in Rede stehenden von Gemeindeorganen angerichtcten Schaden
die Gemeinden für haftbar erklären würde . Es bestehen wohl in diesem Belange
einzelne Vorschriften . Dieselben werden in der in Nowak,  Sammlung , Neue
Folge , XII . Band Nr . 1313 , Seite 61 bis 64 , enthaltenen Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes vom 4 . Jänner 1910 , liv . V, 2427/09 , auf welche
sich hiemit berufen wird , angeführt . Allein cs gibt , wie schon bemerkt , keine
bezügliche Norm für den gegenständlichen Fall.

Aus dem Umstand , daß durch belondere Gesetze für einzelne Fälle die
Haftpflicht statuiert werden mußte , ist zu folgern , daß eine allgemeine Schaden¬
ersatzpflicht der öffentlichrechtlichen Korporationen in dem Umfange , wie vom
Prozeßrichter angenommen wird , nicht existiere.

So wenig der Fiskus für das Verschulden der
Staatsbeamten , wenn es sich nicht um einen der durch
eine ler spsoialis normierten Fälle handelt , ebenso¬
wenig haftet die Gemeinde für einen durch ein Ver¬
sehen ihrer Beamten verursachten Schaden.

Es war daher mangels der passiven Legitimation der Beklagten der
Anspruch des Klägers auf Schadenersatz dem Grunde nach zu verneinen und
das angefochtene Urteil abzuändern , wie dieses in der Urteilsformel geschah.

Im Falle dieses Urteil in Rechtskraft erwächst , bleibt kein Raum für
ein weiteres Verfahren.

In erster Instanz hat die Beklagte Kosten nicht angesprochen.
Der Anspruch über die Kosten zweiter Instanz fußt in den 88 41 , 43,

50 und 393 Z .-P .-O . "
Über Revision des Klägers hat der k. k. Oberste Gerichtshof zu Recht

erkannt:
Der Revision wird keine Folge gegeben.
Der Kläger ist sckmldig, der beklagten Gemeinde die mit 47 L 35 ü

bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen bei Exekution
zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

„Die Revision führt die von einander so vollständig verschiedenen
Revisionsgründe des 8 503 , Z . 1 und 3 , Z .-P .-O . kumulativ aus , so daß
den Ausführungen nicht mit Bestimmtheit entnommen werden kann , wodurch
der eine und wodurch der andere dieser beiden Revisionsgründe gegeben sein
soll . In Wirklichkeit liegt keiner der beiden vor.

Der obcrstgerichtlichc Beschluß vom 9. April 1912 bezog sich ausschließ¬
lich auf die Frage , ob und inwieweit Gerichte zur Entscheidung über den
erhobenen Anspruch berufen seien.

Diese Frage wurde hinsichtlich des Begehrens auf Rückstellung der in
Verwahrung genommenen Gegenstände verneinend , hinsichtlich des Begehrens
auf Ersatzleistung für nicht mehr rückstellbare Gegenstände bejahend beant¬
wortet , letzteres deshalb , weil dieses Begehren sich auf den privatrechtlichen
Titel des Schadenersatzes gründet.

Über die Frage , ob ein Schaden wirklich zugefügt worden sei, ob der
Ersatz desselben gefordert werden könne , und noch weniger über die Frage,
wer zum Ersätze des etwa vorliegenden Schadens verpflichtet sei, hat sich der
oberstgerichtliche Beschluß nicht mit einem Worte ausgesprochen und konnte sich
auch nach dem damaligen Stande des Prozeßverfahrens darüber nicht aus¬
sprechen . Alle Ausführungen also, welche aus dem Umstande , daß das
Berufungsgericht trotz der Begründung , auf welche der Oberste Gerichtshof
seinen Beschluß auf teilweise Verwerfung der erhobenen Einrede der Unzulässig¬
keit des Rechtsweges stützte, die Einrede des Mangels der Passivlegitimation
für gegeben erachte, eine Nichtigkeit des Urteiles des Berufungsgerichtes oder
einen Widerspruch der in Z . 8 des 8 503 Z .-P .-O . bezeichnten Art ab leiten
wollen , müssen als ein vollständiges Mißverstehen einerseits des Inhaltes des
oberstgerichtlichen Beschlusses , anderseits des Wesens der angerufenen Revisions¬
gründe bezeichnet werden.

Auch der Revisionsgrund der Z . 4 des 8 503 Z .-P .-O . liegt nicht vor.
Die Klage behauptet einen Schaden aus Verschulden (8 1294 a. b. G . B .).

Es frägt sich daher weiter , wer als Beschädigt anzusehen sei. Als solcher
kann nach der gegebenen Sachlage zweifellos nur jenes Amtsorgan des
magistratischen Bezirksamtes gelten , welchem das Versehen unterlief , statt der
Effekten des A. M . jene des Klägers zum Zwangsverkaufe zu bringen.

Für die Frage der Passivlegitimation der beklagten Gemeinde kann es
sich somit ausschließlich nur um die Frage handeln , ob diese dem Kläger für
den Schaden haftet , welchen eines ihrer Organe demselben aus Versehen zu¬
gefügt hat.

Die Revision vermeint diese Frage deshalb bejahen zu können , weil eine
besondere Norm , nach welcher die Haftpflicht der Gemeinde für ihre Organe
ausgeschlossen sei, nicht bestehe.

Dieser Auffassung kann aber nicht beigepflichtet werden ; es liegt ihr eine
Verwechslung der Gemeinde als einer in ihrem Wirkungskreise handelnden
juristischen Person mit jener Physischen Person zugrunde , welcher bei Voll¬
ziehung ihres Dienstes ein Versehen unterlief.

Seitens der Gemeinde wurde nicht der Zwangsverkauf der dem Kläger
gehörigen Gegenstände angeordnet ; die Gemeinde verfügte vielmehr den
Zwangsverkauf der dem A. M . gehörigen Gegenstände , und durch einen Ver¬
stoß des mit der Durchführung des Beschlusses beauftragten Gemeindeorganes
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wurden nicht , wie die Gemeinde wollte , die dem A . M ., sondern die dem
Kläger gehörigen Effekten zwangsweise verkauft.

Das die Verpflichtung zum Schadenersatz begründende Verschulden liegt
also nicht auf Seite der Gemeinde , sondern ans Seite jener Physischen Person,
welcher das Versehen der Verwechslung der zu verkaufenden Gegenstände
unterlief.

Es liegt also unzweifelhaft ein Verschulden einer dritten , von der
Gemeinde verschiedenen Person vor . Soll also die Gemeinde für dieses Ver¬
schulden auszukommen haben , dann müßte aus einer positiven gesetzlichen Be¬
stimmung heraus diese Haftung erschlossen werden können.

Die Meinung der Revision , daß deshalb , weil die Haftung der Gemeinde
nicht ausdrücklich ausgeschlossen sei, ihre Haftpflicht als gegeben anzunehmen
sei, muß daher als eine unrichtige bezeichnet werden.

Daß aber eine gesetzliche Bestimmung , nach welcher die Gemeinde für
den Schaden aufzukommen hat , welcher einer dritten Person durch das schuld¬
hafte Versehen eines ihrer Organe zugefügt wurde , derzeit nicht bestehe, wurde
seitens des Berufungsgerichtes in vollkommen zutreffender Weise ausgeführt.

Der Revision war daher keine Folge zu geben.
Die Entscheidung in Ansehung der Kosten des Revisionsverfahrens

gründet sich auf ZZ 41 und 50 Z .-P .-O . "

«.
Durchführungsverordnung zum Tadaklizenzgebühren-

gesetze.
Runderlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 21 . August

1912 , In -2702 , M . A. XVII 3792/12 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 63) :

Über Erlaß des k. k. Handelsministeriums vom 10 . August 1912,
Z . 23855 , wird den Gewerbebehörden unter Hinweis auf die Ministerial-
verordnung vom 25 . Juni 1912 , R .-G .-Bl . Nr . 121 , zur Durchführung des
8 2 des Gesetzes vom 17. April 1912, R .-G -Bl . Nr . 80, betreffend die Ab¬
änderung der bei der Einfuhr von Tabak und Tabakfabrikaten zu entrichtenden
Lizenzgebühr aufgetragen , die zuständige Finanzbehörde I . Instanz von jeder
Anmeldung eines Gewerbes der Tabakagentie , sowie von jeder Ausfertigung
eines solchen Gewerbescheines sofort zu verständigen und weiters die Bewerber
um einen Gewerbeschein zum Betriebe der Tabakagentie schon bei der Gewerbe¬
anmeldung aufmerksam zu machen , daß vor Beginn der Ausübung des Ge¬
werbes ein finanzbchördlichcr Erlaubnisschein im Sinne des Z 1 der zitierten
Verordnung zu erwirken ist.

Armenversorgung.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshoses vom

10 . September 1912 , Nr . 9963 (P . Z . 16780 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtsbos hat unter dem Vorsitze des k. k.
Zweiten Präsidenten Freiherrn v. Schwartzenau,  in Gegenwart der Räte
des k. k. Verwaltungsgerichtshoses Freiherrn v. Hock , K r u P s k 7, Freiherrn
«. Weiß , Dr . Binder,  dann des Schriftführers k. k. Hofsekretars Ritter
v. Hennig,  über die Beschwerde des Stadtrates Prag gegen die Ent¬
scheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 2 . November 1911 , Z . 24932,
betreffend das Heimatrecht des W . E . K , nach der am 10 . September 1912 durch-
a -führten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortrages des Referenten sowie der Ausführungen des Magistrats -Kommissars
Ritter v. Eisenbach  in Vertretung der mitbeteiligten Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgcwiesen.

Entscheidungsgründe.

Mit der Entscheidung der k. k. n .-ö. Statthalterei in Wien vom 13 . März
1911 , Z . XVI s 1155/a , wurde der Berufung der Stadtgemeinde Prag gegen die
vom Wiener Gemcinderate verweigerte Aufnahme des am 4. Mai 1840 ge¬
borenen und am 19. Juni 1908 gestorbenen , bisnun nach Prag zuständigen
Schneidermeisters W . E . K. in den Wiener Heimatverband auf Grund der
88  2 und 3 der Heimatgesetznovelle aus dem Grunde keine Folge gegeben,
weil W . E . K. dadurch , daß seine ehelichen Kinder Antonia , Rudolf , Anna,
Hildegards und Margarete auf Kosten der Gemeinde Prag in der Zeit vom
6. Februar 1896 bis II . Mai 1896 in der Pflege des städtischen Asyles für
verlassene Kinder und in Privatpflege standen , beziehungsweise wom 21 . ^zuni
1900 bis 9 . August 1900 in der niederösterreichischen Landes -Findelanstalt in
Wien verpflegt wurden , innerhalb der Ersitzungsfrist (1. Jänner 1891 bis
1 . Jänner 1901 ) der öffentlichen Armenversorgung anheimgesallen ist.

Dem Rekurse der Stadtgemeinde Prag gegen diese Entscheidung hat das
k k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 2 . November 1911 , Z . 24932,
unter Hinweis auf die Gründe der k. k. Statthalterei keine Folge gegeben.

In der dagegen vom Stadtrate der königlichen Hauptstadt Prag hier-
qerichts überreichten Beschwerde wird diese Entscheidung als gesetzwidrig ange-
fochien , weil sich die den Kindern des W . E . K. gewährte Verpflegung mit
Rücksicht aus di - Kürze derselben und auf das zwischen denselben liegende vier¬
jährige Spatium keineswegs als eine dauernde , vielmehr nur als eine durch
Krankheit und Arbeitslosigkeit des Vaters verursachte vorübergehende Unter¬
stützung desselben darstellt , welche der Erwerbung des Heimatrechtes nicht , m
Wege steht.

Bei Abweisung dieser Beschwerde hat der Gerichtshof folgendes erwogen:
Festhaltend au der in zahlreichen Erkenntnissen dieses Gerichtshofes zum

Ausdrucke gebrachten und dort eingehend begründeten Rechtsanschauung , daß
sich schon die Ergänzung der durch die unzureichende habituelle Eignung einer
Person zu ausreichendem Erwerbe verursachten Unzulänglichkeit des Einkommcs
als Armenversorgung im Sinne der W 22 und 26 des Gesetzes vom 3. De¬
zember 1863 , R .-G .-Bl . Nr . 105 , qualifiziert und daß Beihilfen , welche die
voraussichtlich dauernd unzureichende oder mangelnde Erwerbsfähigkett zu er¬
setzen bestimmt sind , als Akte der öffentlichen Armenvcrsorgung anzuseheu sind
(vergleiche z. B . hiergerichtliches Erkenntnis vom 26 . April 1910 , Z . 4215,
L 7401 .4 , betreffend dieselbe beschwerdeführende Stadtgemeinde ) , mußte der
Gerichtshof mit Rücksicht auf die Feststellungen der Administrativbehörden deren
Schlußfolgerung , daß es sich im gegebenen Falle tatsächlich um eine „ dauernde"
Unterstützung des W . E . K. handelt , für richtig " kennen.

Denn W . E . K. hat bei seiner Einvernahme am 7 . Mai 1904 selbst zu¬
gegeben , daß er auch nach Ablauf der Ersitzungsfrist in den Jahren 1902,
1903 und 1904 namhafte Unterstützungsbeiträge vom Prager Magistrate für
seine Kinder Hilda , Anna und Margarete erhielt , und zwar per 368 X und
54 X und daß er nicht in der Lage war , auch die mit der Verpflegung seiner
verstorbenen Gattin Pauline im 5 k. Franz Josefs -Spitake in Wien auf¬
gelaufenen Kosten zu ersetzen, weil er sein Schneidergewerbe schon vor drei
Jahren zurückgelegt hat und bereits im Jahre I960 kein eigenes Einkommen
hatte daß er wegen Nervenkrankheit seit drei Jahren arbeits - und erwerbs¬
unfähig und nur aus Unterstützungen seiner Schwester angewiesen ist. Das¬
selbe wird auch in dm Noten der Bezirksvorstehung Währing in Wien , vom
24 Mai 1904 (N . I . 19) und jener in Wien Landstraße vom 15 . Fe¬
bruar 1911 (N . I . 158 ) bestätigt , welche den W . E . K. als armen Flick¬
schneider , beziehungsweise als ganz beschästigungs - und mittellos schildern . Auch
in der Note des Bezirksamtes Hernals in Wien vom 8 . Oktober 1906 (N.
I . 80 ) werden die Erwerbsverhältnissc des W . E . K. in den Jahren 1900
bis 1902 als sehr schlechte bezeichnet, er sei derart herabgekommen , daß er in
kürzester Zeit der öffentlichen Fürsorge anheimfallen dürfte . Die Tochter des¬
selben, I . K. , bezeichnet « bei ihrer Einvernahme den Erwerb des Vaters in
denselben Jahren als gering , da er nur wenig arbeiten konnte . Die Tochter
S . K. gab bei ihren Einvernahmen (N . I . 137 und 151 ) an , daß der
Wochenverdienst ihres Vaters im Zeitpunkte , als ihre Geschwister auf öffent¬
liche Kosten verpflegt wurden , nur etwa 12 X betrug und daß er teils wegen
seiner Kränklichkeit , teils wegen seines geringen Verdienstes nicht in der Lage
war für eine anderweitige Unterbringung seiner minderjährigen Kinder Sorge
zu tragen , insbesondere in den Jahren 1896 bis 1900 seine Kinder Anna,
Hilda und Margarete aus dem Grunde in öffentliche Pflege gab , weil er
mittellos war . Werden alle diese Umstände erwogen , so ist der Schluß gerecht¬
fertigt . daß W . E . K. bereits in dem für die Erwerbung des Heimatrechts¬
anspruches maßgebenden Zeiträume vom l . Jänner 1891 bis Ende De-
zember 1900 andauernd in derart ungünstigen Erwerbs - und Vermögensver¬
hältnissen sich befand , welche eine dauernde Armenunterstützung erheischten und
es können mit Recht die schon in diesem Zeiträume dem W . E . K. be¬
ziehungsweise für die Verpflegung dessen ehelicher minderjähriger Kinder
seitens der Stadtgemeinde Prag unbestrittenermaßen gewährten Unterstützungen
als Beginn einer ' dauernden öffentlichen Armenversorgung angesehen werden.
Ist dies aber der Fall , dann stand der Erwerbung des Heimatrechtes des
W E . K . in seine Ausenthaltsgemcinde Wien das im letzten Absätze des K 2
des Gesetzes vom 5. Dezember 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 222 , angeführte Hinder¬
nis entgegen und wurde mit Recht sowohl sein eigenes Aufnahmsgesuch als
auch jenes der Stadtgemeinde Prag abgewiesen.

8 .

Fahr und Gehordnnng für Wien.
Kundmachung der k. k. Polizei -Direktion vom 10 . September

1912 , V . A. 4907/1 (M . Abt . IV , 4615 ) :
Zum Zwecke der Aufrechthaltung der Ordnung im öffentlichen Straßen¬

verkehre werden im Einvernehmen mit dem Wiener Magistrate auf Grrmd
der Verordnung der k. k. n -ö.  Statthallerei vom 9. Februar 1851 , L.-G .-
und R .-G .-Bl . Nr . 39 , nachstehende Anordnungen getroffen:

X . Fuhrwerksverkehr.

8 1 . Unter Fuhrweik im Sinne dieser Anordnungen werden verstanden
mit Tieren bespannte oder motorisch fortbewegte Wagen , die nicht auf «schienen
laufen . Den Fuhrwerken gleichzuhalten sind hinsichtlich der Bestimmungen
dieses Abschnittes Schiebkarren , Handwagen , Reiter und Radfahrer . Kinder¬
wagen sind ausgenommen . . » „ ... ,

H 2 . Im öffentlichen Verkehre haben die Lenker der >m z 1 erwähnten
Beförderungsmittel sowie Reiter und Radfahrer nur die allgemeinen Fahrwege
und die etwa für sie besonders bestimmten Wege zu benützen . Sie dürfen die
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Gehwege nur überqueren , um an der zur Einfahrt bestimmten Stelle in das
Innere eines Hauses oder Grundstückes oder aus einem solchen heraus zu
gelangen . Radfahrer müssen hiebei absitzen.

§ 9 . Die für Reiter oder Radfahrer etwa besonders vorbchaltenen Wege
dürfen von Fuhrwerken nicht benützt werden Mit Motorrädern dürfen Rad¬
fahrwege nicht befahren werden.

8 4 . Alle Fuhrwerke haben links zu fahren , links auszuweichen und
rechts vorzufahren ; daher ist auch das sogenannte Schneiden der rechten Ecke
beim Einbiegm aus einer Straße in eine andere verboten.

ß 5 . Alle Fuhrwerke haben so nahe dem Rande des Gehweges zu fahren
als es ohne Gefährdung oder Belästigung der Fußgeher und ohne Beschädigunq
von ObMcn (Laternenständer , Kundmachungstafeln , Bäume , Geländer Rand¬
steine u . s. w .) möglich ist Hiebei sind insbesondere auch hervorragende Teile
des Wagens oder der Ladung in Rücksicht zu ziehen.

8 6 . Das Vorfahren ist nur dann erlaubt , wenn es ohne Gefährdung
der persönlichen Sicherheck und ohne Behinderung des übrigen Verkehres
geschehen kann.

8 7 . Das staffelförmige Fahren ist verboten.
8 8 - Den Wagen des Allerhöchsten Hofes , der Feuerwehr , der Rettungs-

Gesellschaft sowie den im Betriebe befindlichen Straßensäuberungswagen ist
selbst mit Verlassung des linksseitigen Fahrbahnstreifens die Bahn freizugeben.

8 9. Geschlossene Truppen -Abtcilungen , Leichenzüge , Prozessionen und
sonstige Aufzüge dürfen , insolange sie nicht etwa über Weisung der Polizei¬
organe eine Unterbrechung erfahren , nicht gekreuzt werden.

8 10 . Beim Herausfahren aus Hausloren und beim Einfahren in
dieselben ist besondere Vorsicht anzuwenden und durch Zurufe sowie Zeichen¬
gebung dafür zu sorgen , daß hiebei die Sicherheit des Verkehres auf dem Geh¬
wege und der Straße nicht gefährdet werde.

8 11 . Der Wagenlenker darf während der Fahrt auf dem Wagen nicht
schlafen ; er darf sich auch nicht im trunkenen Zustande befinden.

8 . 12 . Vor Schulen ist zur Zeit des Beginnes und Schlusses des Unter-
nchtes un Schritte zu fahren.

8 13 . In engen Straßen ist die Aufstellung von Fuhrwerken in der
Regel nur auf einer Seite gestattet ; hat ein Wagen bereits auf der einen Seite
Aufstellung genommen , so ist in dessen unmittelbarer Nähe für später an-
langende Wagen die Aufstellung aus der gegenüberliegenden Straßenseiteverboten.

8 14 . Ist bei Auffahrten das Anfahren der Fuhrwerke in einer Reihe
vorgeschrieben , so hat jedes neu hinzukommende Fuhrwerk dem letzten in der
Reihe sich anzuschließen . Das Ausbrechen aus dieser Reihe ist verboten.

8 19 . Bevor unübersichtliche Straßenkreuzungen überquert werden , sind
Warnungszeichen zu geben und ist eine Fahrgeschwindigkeit zu wählen , die es
ermöglicht , im Falle der Notwendigkeit rasch anzuhalten . Besondere Vorsicht
ist bei der Übersetzung von Straßenkreuzungen anzuwendcn , die einen lebhaften
Fuhrwerks - und Fußgängerverkehr aufweisen.

8 16 . Auf Straßenkreuzungen darf ohne zwingenden Grund nicht anqe-
halten werden.

verboten ^ ^ ^ Mung von Fuhrwerken bei Straßenbahnhaltestellen ist

^ Das Befahren der Straßenbahngeleise in der Längsrichtung ist für
Fuhrwerke aller Art (8 1) verboten , wenn der übrige Teil der Fahrbahn bei
Beobachtung der allgemeinen Fahrregeln (8 4) genügend Raum bietet.

8 19 . Wo neben den Straßenbahnen eigene Fahrstreifen für die Straßen-
bahn bestimmt sind , ist das Fahren , Gehen und Reiten auf diesen Streifen —
wenn es nicht zum Zwecke der Straßenüberquerung oder des Ausweichens
unumgänglich notwendig ist — verboten.

8 20 . Das Befahlen der Unterleitungsschienen (Schlitzkanäle ) der Straßen¬
bahn mit Wagen , deren Felgenbreite weniger als 55 mm beträgt , ist ver¬
boten . Die Spitzen der Unterleilungsweichen dürfen überhaupt nicht befahrenwerden . '

8 21 . Abgefriedete Bahnstrecken dürfen nur an den hiezu bestimmten
Stellen überquert werden . Bahnschranken eigenmächtig zu öffnen , sowie be¬
hördlich gesperrte Straßen oder Straßenteile zu benützen , ist verboten.

8 22 . Unmittelbar vor dem Herannahen eines Zuges dürfen die Geleise
nicht mehr übersetzt werden . Beim Ertönen des Warnungszcichens ist das Ge-
leise (die Geleisezone ) sofort frei zu geben.

^ Bei Annäherung an Haltestellen , in denen Straßenbahnzüge stehen
bleiben , haben die Lenker der im 8 1 erwähnten Fuhrwerke , je nach den Um¬
ständen langsam zu fahren oder stehen zu bleiben , damit ein - und aussteiqende
Fahrgäste der Straßenbahn nicht gefährdet werden.

8 24 . In Straßen , in denen Straßenbahngeleise liegen , ist stets besonders
vorsichtig einzufahren.

8 25 . Es ist verboten , bespannte Fuhrwerke unbeaufsichtigt auf der
Straße stehen zu lasten.

boten ^ ^ Aussträngen der Gespanne auf öffentlichen Wegen ist ver-

8 27 . Mehr als zwei (bei Lastautomobilen drei ) Wagen dürfen nicht zu-
sammengehangt werden ; diese Wagen müssen so nahe als möglich aneinander
befestigt werden und es darf durch ihre Fortbewegung keine unzulässige Boden-
Abbutterung oder Lärmbelästigung hervorgerufcn werden . Von zwei aneinander
gehängten Wagen , von welchen der erste mit Tieren bespannt ist, darf nur
einer beladen sein.

verbotenSchnalzen  mit der Peitsche auf öffentlichen Fahrwegen ist

8 29 . Das Umkehren in besonders engen oder belebten Straßen ist allen
Fuhrwerken verboten.

. .? 30 Die Absicht, die Fahrgeschwindigkeit herabzusetzen , stehen zu bleiben
oder die Fahrtrichtung zu ändern , haben die Lenker aller Fuhrwerke den rück¬
wärts fahrenden Fuhrwerken (8 l ), Reitern und Radfahrern durch ortsübliche
Zeichen mit der Peitsche oder der Hand anzuzeigen.

^ .bl - K« u Fuhrwerk darf eine Fahrgeschwindigkeit einhalten , d e so be-
A laß dadurch unter den jeweils maßgebenden V rhältnisscn die per¬

sönliche Sicherheit gefährdet oder der Verkehr gestört wird.
8 32 . Alle Fuhrwerke müssen auf öffentlichen Straßen bei eiutrctcnder

Dunkelheit oder bei starkem Nebel vorschriftsmäßig beleuchtet sein.

L . Fußgängerverkehr.

. - ^ Wr die Fußgänger sind die Gehwege bestimmt . Di - Fußgänger
haben sich auf den Gehwegen links in der Gehrichtung zu bewegen . Das Aus¬
weichen hat links zu erfolgen . Das Gehen auf der Fahrstraße in der Länqs-
richtung ist verboten . Ausgenommen von dieser Vorschrift sind nur Truppen¬
märsche, Leichenzüge, Aufzüge aller Art und die Träger schwerer Lasten Das
Betreten oder Überschreiten der Fahrbahn hat mit der nötigen Vorsicht zu er¬
folgen . Unnötiges , den Verkehr hemmendes Verweilen auf der Fahrbahn ist
verboten . " ' >

6 . Gemeinsame Vorschriften für Wagenlenker und
Fußgeher.

8 34 . Die Bestimmungen der 88 21 und 22 sind auch von den Fuß¬
gängern zu befolgen.

Den seitens der Sicherheitswache erteilten Weisungen sowie den
anläßlich von Festlichkeiten und sonstigen Veranstaltungen etwa besonders kund-

Geh - und Fahrordnungen haben die Fußgänger und Waqenlenker
(8 1) Folge zu teisten.
in in den Abschnitten 4 und 8 angeführten straßenpolizeilichen
Vorschriften gelten auch für die dem öffentlichen Verkehre dienenden , jedoch im
Privateigentum befindlichen Wege und Straßen . Von den Eigentümern oder
Erhaltern derselben etwa getroffene besondere Anordnungen sind, sofern sie
behördlich kundgemacht wurden , zu befolgen.

8 . Strafbestimmungen.

8 37 . Übertretungen dieser Vorschriften werden , sofern sie nicht straf-
gerichtlich zu verfolgen sind , nach der Ministerial -Verordnung vom 30 . September
1857 , R .-G .-Bl 198 , mit Geld von 2 bis 200 L oder mit Arrest von
6 Stunden bis zu 14 Tagen bestraft.

8 38 . Diese Anordnungen treten am 15 . Oktober 1912 in Wirksamkeit.

*
*

*

Durch diese Fahr - und Gehordnung ist mit Zustimmung des Magistrates
die Strafgewalt auch bezüglich jener Übertretungen der in der Kundmachung
enthaltenen Vorschriften , hinsichtlich deren sie bisher den magistratischen Bezirks¬
ämtern zugekommen ist, der k. k. Polizeibehörde überlasten worden.

Der Magistrat hat auf Grund der eingehenden Verhandlungen , die
über den Inhalt der Kundmachung gepflogen wurden , der Erlassung der letzteren
durch die k. k. Polizei -Direktion mit dem ausdrücklichen Vorbehalte zugestimmt,
daß hieraus kein Berufungsfall für die Zukunft abgeleitet werde . Vielmehr behält
sich der Magistrat auch für die Zukunft das ihm zufolge der 88 46 , Punkt 3
und 100 des Gesetzes vom 24 . März 1800 , L.-G - u . V .-Bl . Nr . 17 , zustehende
und bisher ausgeübte Recht ausdrücklich vor , in Angelegenheiten des öffentlichen
Verkehres - insbesondere auch hinsichtlich der Regelung des Fuhrwerksverkehres
in den einzelnen Straßen und Gassen — im Gemeindegebiete von Wien unter
Einhaltung des bisherigen Vorganges allgemeine Anordnungen und Verbote
zu erlassen . (Zuschrift an die k. k. Polizei -Direktion vom 6. Juli 1912,
M . Abt . IV,4875/Il .)

S.
Last und Geschäftswageuverkehr im I . Bezirke.

Kundmachung der k. k. Polizei -Direktion Wien vom 10 . Sep¬
tember 1912 , V . A . 6005 (M . Abt . IV , 4615 ) :

Im Einvernehmen mit dem Wiener Magistrate wird auf Grund der
Verordnung der k. k. n.-ö. Statthalterei vom v. Februar 1851 , L.-G - und
R .-Bl . Nr . 39 , nachstehendes angeordnet:

Die Durchfahrt durch den von der Ringstraße und dem Franz Josefs -Kai
umschlossenen Teil des I . Bezirkes ist allen Fuhrwerken mit Ausnahme der
Personenwagen verboten.

Dieses Verbot gilt auch für die Ringstraße / jedoch nicht für den Franz
Josefs -Kai.

Die Zufahrt aller Fuhrwerke mit Ausnahme der Personenwagen in den
oben bezeichnetcn Teil des I . Bezirkes hat unter Einhaltung der für die ver¬
schiedenen Fuhrwerksgattungen und für einzelne Straßen bestehenden Sondcr-
vorschristen in folgender Weise stattzufinden:

Die Wagen haben soweit als möglich die allgemein als Lastenstraße be-
zeichneten Straßenzüge zu benützen ; die nicht in den Zug dieses Verkehrsweges
fallenden Straßen des 1. Bezirkes dürfen nur insoweit befahren werden , als
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dies zur Erreichung des Fahrzieles oder (bei der Rückfahrt ) der oberwähnten
Verkehrsstraßen auf kürzestem Wege erforderlich ist.

Die Zufahrt von Lastenautomobilen in den bezeichneten Teil des I . Bezirkes
ist nur ohne Anhängewagen gestattet.

Übertretungen dieser Anordnungen werden nach der Ministeral -Verordnung
vom 30 . September l857 , R .-G .-Bl . Nr . 198 , mit Geld von 2 bis 200 L
oder mit Arrest von 6 Stunden bis zu 14 Tagen bestraft . Diese Anordnungen
treten sofort in Wirksamkeit.

IO.
Amtstierärztliche Untersuchung der ans Ungarn im

Straßenverkehre nach Wien eingebrachten Tiere.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 12 . September

1912 , M . Abt . IX , 4711:
Gemäß Z 3 des II . Teiles der Verordnung der Minister des Ackerbaues

und des Handels vom 31 . Dezember 1807 , R .-G .-Bl . Nr . 282 , und der Ver¬
ordnung der Ministerien des Ackerbaues , der Justiz und des Handels vom
10 . Februar 1910 , R .-G -Bl . Nr . 36 , haben Parteien , welche Tiere im
Straßenverkehr «: aus den Ländern der heiligen ungarischen Krone nach den im
Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern einführen , das Einlangen
dieser Tiere binnen 24 Stunden dem Gemeindevorsteher des Bestimmungsortes
anzuzeigen.

Es obliegt daher allen Parteien , welche im Straßenverkehre Pferde aus
den Ländern der heiligen ungarischen Krone in das Wiener Gemeindegebiet
einbringen , die Pflicht , das Einlangen dieser Tiere binnen 24 Stunden der
Veterinäramts -Abteilung jenes Bezirkes , in dem sie eingestellt werden , unter
Vorweisung der behördlichen Ursprungs - und Gesundheitszeugnisse (Viehpässe)
anzuzeigen und diese Tiere , falls sie nicht schon vor dem Einlangen in Wien
unmittelbar nach dem Grenzübertritte der amtstierärztlichen Beschau unterzogen
wurden , auch zur Vornahme der tierärztlichen Beschau vorzuführen.

Das Treiben von Schlächterpferden auf Wegstrecken über 10 üm ist gemäß
der Statthalterei -Kundmachung vom 30 . April 1912 , Z . Vt . 1938/2 , nur dann
gestattet , wenn die Pferde beim Betreten des Landes Niederösterreich auf Kosten
des Besitzers vom österreichischen Grenztierarzt untersucht und unbedenklich so¬
wie mit Rücksicht auf die Entfernung des Bestimmungsortes marschfähig be¬
funden werden . Diese tierärztliche Bestätigung wird auf den Viehpässen er¬
sichtlich gemacht.

Die Übertretung dieser Vorschriften wird nach dem Gesetze vom 6. August
1909 , R .-G .-Bl . Nr . 177 , betreffend die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen,
geahndet.

11 .

Reklamebriefe der Firma Winter L Komp , in
Washington.

Erlaß der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom
24 . September 1912 , 8 454 . (Mag . Abt . X, 9478 ) :

Die Firma Winter L Komp,  in Washington beschäftigt sich mit der
Anfertigung von Abführmitteln und anderer Arzneipräparate und versucht
durch Zuschriften und Reklamebriefe an Parteien in den verschiedensten
Gegenden Agenten für den Vertrieb ihrer Präparate in Europa zu werben.

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 30 . Juli 1912,
Z . 26284 , werden alle Unterbehörden hievon mit dem Bedeuten aufmerksam
gemacht , in Fällen , die zur Kenntnis gelangen , durch Erhebungen sicherstellen
zu lassen , ob der genannten Firma ein unredliches Gebaren durch allfälliges
Herauslocken von Kautionen oder durch Lieferung minderwertiger Waren gegen
Nachnahme und dergleichen zur Last gelegt werden könne , um im gegebenen
Falle die weiteren geeigneten Verfügungen zu treffen.

12 .
Drahtziegel -Betondecken von P . Strauß «Sb H . Rnff.

Erlaß des Wiener Magistrates vom 26 . September 1912,
M . Abt . XIV , 9035:

Die Anzeige der Firma P . Strauß L H. Ruff  in Cottbus , daß das
Recht zur Ausführung der Drahtziegel -Betondecken mit Drahtuetzeinlagen,
deren Verwendung bei Hochbauten im Gemeindegebiete von Wien mit dem
Erlasse des Magistrates vom 21 . Dezember 1904 , M . Abt . XIV , 691/0 i, als
zulässig erklärt wurde , für Österreich -Ungarn an Herrn Richard Ullrich  in
Wien , XIX ., Kreindlgasse 1 L , übergangen ist, wird mit dem Bemerken zur
Kenntnis genommen , daß die Bedingungen dieses Erlasses einzuhalten sind.

1».
Veränderung im k. k. Gewerbe -Jnspektorate.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. Oktober 1912,

Z . I u-3065 (M . Abt . XVII , 4232 ) :
Der k. k. Handelsminister hat sich zufolge Erlasses vom 24 . September

1912 , Z . 28271 , im Einvernehmen mit dem k. k. Minister des Innern bestimmt
gefunden , den Ingenieur Alexander Kainz  in Wien zum provisorischen Kom¬
missär der Gewerbe -Inspektion zu ernennen und dem k. k. Gewerbe -Jnspektorate
Wien I zur Dienstleistung zuzuweisen.

14 .

Krankenhaus Lilienfeld ; Erhöhung der Verpflegs-
taxe.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 7. Oktober 1912,
Z . VI, 2051/1 (M . Abt . X, 9756 ) :

Der n .-ö. Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö.
Statthaltern die Verpflegstaxe für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in
Lilienfeld in der allgemeinen Verpflegstaxe per Kopf und Tag mit 2 X 50 Ir
vom ersten Tage des auf die Kundmachung folgenden Monates an festgesetzt.

15.
Gift -Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den I. Bezirk
vom 8. Oktober 1912 , M . B . A. I , 56555:

Das magistratische Bezirksamt für den I . Bezirk hat dem Herrn kaiscrl.
Rat Aemilian (Emil ) Fridrich,  Inhaber der Firma Handelsgesellschaft Noris
Zahn L Komp ., 4 , Wipplingerftraße 18 , im Sinne des Z 15 , Punkt 14
G .-O . die Konzession zum Engrosverkauf von Giften und von zu arznei¬
licher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten , insofern dies nicht
ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, mit dem Standorte I ., Wipplinger-
straße 18, verliehen.

Diese Konzession wurde im Geweiberegister unter Reg . Z . 3690/k/I.
eingetragen Die Besteuerung erfolgt auf dem Konto Kat .-Z . 11515/1.

* »
*

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den IX . Bezirk
vom 12 . September 1912 , M . B . A. IX . 16691:

Das magistratische Bezirksamt für den IX . Bezirk erteilt dem Herrn
Anton Bständig  gemäß Z 15 , Punkt 14 Z .-P .-O , die angesuchtc Konzession
zum Verschleiß von Giften und von zu arzneilicher Verwendung bestimmten
Stoffen , auch medikamentös imprägnierten Verbandstoffen und Präparaten,
insofern dies nicht ausdrücklich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte
IX ., Tendlergasse 4.

Diese Konzession wurde im h. ä . Geweiberegister unter dcr Z . 2591/ü/IX
eingetragen , für die Erwerbsteuerbemessung wurde die Kat .-Z . l9788 9 ver¬
geben.

* »

Aus dem Erlasse des magistratischen Bezirksamtes für den
XVIII . Bezirk vom 4 . Oktober 1912 , M . B . A. XVIII , 12849:

Das magistratische Bezirksamt für den XVIII . Bezirk erteilt dem Herrn
Rudolf Vinzenz Brand  die angesuchte Konzession für den Verkauf von Giften
und von zur arzneilichen Verwendung bestimmte » Stoffen und Präparaten,
insofern dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist und zum Ver¬
kaufe von künstlichen Mineralwässern mit dem Standorte XVIII ., Währinger-
straßc 98.

Diese Konzession wurde unter M . B . A. XVIII , 2070/ir in das Ge¬
werberegister eingetragen und für die Besteuerung der Konto Z . 13411/18
eröffnet.
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!l. NormntivbestimmuiMii.
Magistrat:

i «.
Durchführungsbestimmungen zum Ersatzvertrage.
Überweisung und Verrechnung der Prämienreserven.

Erlaß des Bürgermeisters Dr . Josef Neumayer  vom
10. Oktober 1912, M . D . 2926 ox 1912 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 64) :

Im Nachhange zum Erlasse des Bürgermeisters Dr . Karl Lueger
vom 20 . November 1909 , M . D . 3377/09 (Norm . Bl . des Mag . Nr . 139/09 ),
finde ich Nachstehendes auzuordnen:

Beim Eintritte eines Angestellten in einen die Verficherungspflicht be¬
gründenden Dienst der Gemeinde Wien ist unverzüglich die etwa aus früheren
Versicherungsverhältnissen gebührende Prämienreserve samt den gesetzlichen
Verzugszinsen anzusprechen.

Umgekehrt ist auch beim Übertritte eines bei der Gemeinde Wien ersatz¬
versicherten Angestellten in einen anderen die Versicherungspflicht begründenden
Dienst die Überweisung der Prämienreserve an die betreffende Pensionsein-
richtung zu veranlassen.

Die Verrechnung der Prämienrescrve hat in beiden Fällen für die in
dem eingangs bezogenen Normale 139/09 unter ») bezeichnten Angestellten
bei den „ Eigenen Geldern " , für die unter b) angeführten . Angestellten " bei den
„Laufenden Betriebseinnahmen " der betreffenden Anstalt oder Unternehmung
zu erfolgen.

Von jeder aus dem Ersatzvertrage entspringenden Gebarung ist stets
sofort die Stadtbuchhaltung zum Zwecke der Evidenzhaltung und Verrechnung
in Kenntnis zu setzen.

17.
Änderung der Geschäftseinteilnng.

Erlaß des Magistrats - Direktors Karl Appel  vom
3. Oktober 1912, M . D . 3758/12 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 62) :

Zufolge Verfügung des Herrn Bürgermeisters vom 27 . September 1912,
P . Z . 15941 , ist am Schluffe der Geschäftseinteilung der Magistrats-
Abteilung X VII folgender Zusatz anzusügcn:

„Angelegenheiten der behördlichen Gesellenprüfungs -Kommissionen und
Angelegenheiten , betreffend Abhaltung von Meisterprüfungen durch gewerbliche
Lehranstalten ."

Hievon werden die städtischen Ämter in Kenntnis gesetzt.

18.
Behandlung einiger Kategorien städtischer An¬
gestellter im Falle der Einberufung zur „ ersten

militärischen Ausbildung ".
Erlaß des Magistrats - Direktors Karl Appel  vom

10. Oktober 1912, M . D . 3750 ex 1912 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 65) :

Durch die bereits in Kraft stehenden neuen Wehrgesctze ist für die in die
Ersatzreserve des Heeres und der Landwehr Emgereihten an Stelle der bisher
achtwöchigen militärischen Ausbildung die sogenannte „ Erste militärische Aus¬
bildung " in der Dauer von zehn Wochen festgesetzt worden.

Dadurch sind die Vorschriften über die Behandlung einiger Kategorien
von städtischen Angestellten un Falle ihrer Einberufung zur militärischen Aus¬
bildung einer Revision bedürftig geworden.

Der Gemeinderat  hat daher in seiner Sitzung vom 8 . Oktober
1912 , z. Z . 16056/12 , beschlossen,  daß die Vorschriften über die Behand¬
lung der städtischen Angestellten im Falle ihrer Einberufung zur achlwöchigen
militärischen Ausbildung mit dem Inkrafttreten der neuen Wehrgesetze im
Falle der Einberufung zu der in diesen Gesetzen festgesetzten (zehnwöchigen)
„ersten militärischen Ausbildung " zu . gelten haben.

Hievon werden die städtischen Ämter , Anstalten und Unternehmungen in
Kenntnis gesetzt.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetz- und Verordnnngsblatte für Österreich unter
der Enns im Jahre IS 12 publizierten Gesetze und

Verordnungen.
Reichsgesetzblatt.

Nr . 183 . Kaiserliches Patent vom 2 . Oktober
1912,  betreffend die Einberufung des Landtages der Bukowina.

Nr . 184 . Kundmachung des Finanzministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien der Justiz und
des Innern vom 14 . September 1912 , betreffend die Ver¬
wendbarkeit der von der Österreichischen Jmmobiliar -Bank -A.-G . mit dem Sitze
in Wien auf Grund des Z II , I , ihres Statutes auszugebenden Bankschuld-
Verschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs -, Pupillar - und
ähnlichen Kapitalien.

Nr . ISS . Verordnung des Handelsministeriums
vom 18 . September 1912 , betreffend die Errichtung einer Post-
und Telegraphen -Direktion in Klagenfurt für das Erzherzogtum Kärnten.

Nr . ISS . Konzessionsurkunde vom 2 . Oktober
1912 fürmehrere schmalspurige Lokalbahnlinien im Gebiete derLandeshauptstadt
Innsbruck.

Nr . 1S7 . Verordnung des Gesamtministeriums
vom 10 . Oktober 1912 , betreffend einige Änderungen in der Ein¬
reihung der Orte in das Schema der Aktivitätszulagen der Staatsbeamten.

Nr . 188 . Verordnung des Ministeriums für
Landesverteidigung vom 10 . Oktober 1912 zur Durch-
führung des Z 48 : 1, siebenter Absatz des Gesetzes vom 5 . Juli 1912 , R .-G .-Bl.
Nr . 128 , betreffend die Einführung eines neuen Wehrgesetzes.

Nr . 188 . Verordnung des Ministers für Kultus
und Unterricht und des Finanzministers vom 5 . Ok¬
tober 1912 , womit der Betrag der fassionsmäßigen Ausgabspost für die
Führung des Dekanatsamtcs in Ansehung der Landdekanate der Erzdiözese
Wien festgesetzt, beziehungsweise neu geregelt wird.

Nr . LOS . Verordnung des Ministeriums für
öffentliche Arbeiten vom 10 . Oktober 1912 , betreffend
die Abänderung der „ Bemerkungen " über die Einrichtung des Formulars 3
zur Nachweisung II für den Rechnungs -Abschluß und den statistischen Bericht
der Bruderladen.

Nr . 201 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 10 . Oktober 1912 , betreffend die Konzessionierung einer Fort¬
setzungslinie von Pokau nach Tellnitz der mit elektrischer Kraft betriebenen
schmalspurigen Kleinbahnen im Gebiete der Stadt Aussig und deren nächster
Umgebung.

L. Landesgrsetz- und Verordnungsblatt.
Nr . 172 . Gesetz vom 27 . August 1912 , wirksam für

das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Bildung einer
Konkurrenz zum Zwecke des Baues und Betriebes einer gemeinsamen Kanali-
iations , nlage für die Gemeinden des Gerichtsbezirkes Liesing mit Ausschluß
von Bösendors und für Gebietsteile der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt
Wien.

Nr . 173 . Verordnung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
28 . August 1912 , Z . X-2023/36 , mit welcher der zweite Absatz
des ß 1 der Stattbalterei -Verordnung vom 27 . August 1910 , Z . X a -22l6/24,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 192 , betreffend die Freigebung des Verkehres mit
Reben und anderen Reblausträgern in den von der Reblaus infizierten Ge¬
bieten Niederösterreichs , Dalmatiens , Krains , des Küstenlandes , Mährens und
Steicrmarks , abgeändert wird.

Nr . 174 . Kundmachung des k. k. «Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
28 . August 1912 , Z . X 936/6 , betreffend die Erlassung eines Regu¬
lativs für die politischen Behörden hinsichtlich der Gewährung von Erleichte«
rungen zur Rückzahlung von Reblausdarlehen.
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